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Beschlussvorlage BV 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Geschäftbereich des Oberbürgermeisters 
 
Ressort 003 - Bürgeramt 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Jürgen Siemes 
563 2354 
563 4386 
jürgen.siemes@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

24.03.2015 
 
VO/1261/15 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

22.04.2015 BV Cronenberg Entscheidung 
 

Wahl der Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk C/12 – Cronenberg-Nord 

 
Grund der Vorlage 
Ablauf der Wahlzeit der bisherigen Schiedsperson. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bezirksvertretung Cronenberg wählt Herrn Markus Griebenow, Robert-Lütters-Weg 15, 
42349 Wuppertal, für 5 Jahre zur Schiedsperson des Schiedsamtsbezirkes C/12 - 
Cronenberg-Nord.  

 
Einverständnisse 
Herr Griebenow hat seine Zustimmung zur Wahl schriftlich erklärt. 
 
Unterschrift 
Siemes 
 
Begründung 
Die Amtszeit des Herrn Werner Schlenker, Schiedsperson des o.g. Bezirkes C/12 - 
Cronenberg-Nord, läuft am 29.04.2015 ab. Seine Wiederwahl ist wegen des Erreichens der 
Altersgrenze nicht mehr möglich. Eine Neuwahl ist deshalb erforderlich. 
 
Herr Markus Griebenow, wohnhaft Robert-Lütters-Weg 15, wurde am 06.11.2013 durch die 
Bezirksvertretung Cronenberg zur Schiedsperson des Nachbarbezirkes C/13 - Cronenberg-
Süd gewählt. Er nimmt das Amt seit Dezember 2013 wahr. Gleichzeitig ist Herr Griebenow 
Vertreter für den Bezirk C/12 - Cronenberg-Nord.  
 
Da die Fallzahlen inzwischen in beiden Bezirken gering sind, hat Herr Griebenow 
zugestimmt, den Schiedsamtsbezirk C/12 - Cronenberg-Nord zusätzlich zu betreuen. Seitens 
des Amtsgerichts Wuppertal (als Aufsichtsbehörde für das Schiedsamtswesen) und der 
Verwaltung bestehen keine Bedenken.  
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Demografie-Check 
a) Ergebnis des Demografie-Checks: 

Ziel 1 – Stadtstrukturen anpassen    0 

Ziel 2 – Wanderungsbilanz verbessern  0 

Ziel 3 – gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen 0 

 
b) Erläuterungen zum Demografie-Check: 
Die Tätigkeit einer Schiedsperson hat keinen Bezug zu den demographischen Zielen 1 - 3 

 
Kosten und Finanzierung 
-/- 
 
Zeitplan 
-/- 

 
Anlagen 
-/- 
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